
36 SOZIAL wirtschaft

Sozialinformatik 

5/2016 DOI: 10.5771/1613-0707-2016-5-36

E-MAIL

Merksätze für die 
Unternehmenspraxis
Der Bundesverband Informations­
wirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien e. V. (Bitkom) 
ist der Branchenverband der 
deutschen Informations- und 
Telekommunikationsbranche. 
Als Interessenverband vertritt er 
2.400 Unternehmen.
www.bitkom.org

Das E-Mail ist aus dem Geschäftsverkehr nicht  
mehr wegzudenken. Für die Archivierung der 
elektronischen Post müssen jedoch einige 
gesetzliche Vorgaben beachtet werden, die der 
Branchenverband Bitkom in zehn Merksätzen 
für die Praxis zusammengefasst hat.

Mit dem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums vom 14. November 2014 
zur »ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)« 
erläutert die Finanzverwaltung, welche 
Vorgaben für IT-gestützte Buchfüh-
rungsprozesse künftig gelten. Dabei 
wird wiederholt auf die Behandlung von 
E-Mails Bezug genommen. Die wich-
tigsten Anforderungen an E-Mails unter 
GoBD-Aspekten sind in den folgenden 
zehn Merksätzen dargestellt.

Erster Merksatz:  
E-Mails sind 
aufbewahrungspflichtig

E-Mails mit der Funktion eines Han-
dels- bzw. Geschäftsbriefs oder eines 
Buchungsbelegs sind entsprechend den 
GoBD aufbewahrungspflichtig. Aufbe-
wahrungspflichtiger Bestandteil einer 
E-Mail können der E-Mail-Text, die An-
hänge oder die E-Mail-Attribute sein.

Zweiter Merksatz:  
E-Mails sind elektronisch 
aufzubewahren

Als originär elektronische Dokumente, 
die elektronisch Eingang ins Unterneh-
men finden, sind E-Mails den GoBD 
entsprechend ausschließlich elektronisch 
aufzubewahren. Der bloße Ausdruck in 
Papierform genügt dabei grundsätzlich 
nicht den Anforderungen.

Dritter Merksatz:  
Dateianhänge sind im 
Original aufzubewahren

Soweit die steuerrelevante E-Mail Datei-
anhänge enthält, sind diese grundsätz-
lich im Originalformat aufzubewahren. 
Soweit eine Konvertierung – etwa in ein 
Inhouse-Format  – erfolgt, dürfen die 
Auswertungs- bzw. Recherchemöglich-
keiten nicht einschränkt werden. Soweit 
E-Mails verschlüsselt werden, sind diese 
auch unverschlüsselt aufzubewahren.

Vierter Merksatz:  
E-Mail lediglich als Transportmittel

Soweit eine E-Mail als reines Trans-
portmittel für eine andere elektroni-
sche Datei dient (z. B. Rechnung) und 
keine weiteren steuerrelevanten Infor-
mationen beinhaltet, muss diese E-Mail 
nicht gesondert aufbewahrt werden. Die 
isolierte Speicherung der transportier-
ten Datei reicht dann entsprechend den 
GoBD aus.

Fünfter Merksatz:  
E-Mails sind zu indexieren

Von besonderer Bedeutung im E-Mail-
Kontext ist das Kriterium der Ordnung. 
Danach müssen E-Mails mittels einer 
Indexstruktur identifizierbar und klas-
sifizierbar sein. Insbesondere muss eine 
eindeutige Zuordnung zum jeweiligen 
Geschäftsvorfall oder Buchungsbeleg 
hergestellt werden. Ohne zusätzliche 
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manuelle oder automatische Maßnah-
men stellen die Ordnungsstrukturen 
einer typischen E-Mail-Umgebung nur 
eine begrenzte Ordnung dar.

Sechster Merksatz:  
E-Mails sind unverändert 
zu archivieren

Die GoBD führen aus, dass die reine 
Ablage von Daten oder elektronischen 
Dokumenten in einem Dateisystem die 
Anforderungen an die Unveränderbar-
keit regelmäßig nicht erfüllt, soweit 
nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen 
werden. Entsprechend gilt, dass die rei-
ne Aufbewahrung von geschäftlicher 
E-Mail-Korrespondenz innerhalb des 
Mailsystems oder des Dateisystems 
ohne zusätzliche Sicherungsmaßnah-
men grundsätzlich nicht ausreicht. Hier 
bietet sich in Abhängigkeit von der Un-
ternehmensgröße und Komplexität der 
Einsatz entsprechender Dokumenten-
management- bzw. Archivsysteme an, 
mit denen der Nachweis der Unverän-
derbarkeit bzw. Nachvollzug von Ände-
rungen entsprechend deutlich einfacher 
geleistet werden kann.

Siebter Merksatz:  
Die Konvertierung von E-Mails 
unterliegt spezifischen Vorgaben

Den GoBD entsprechend muss bei der 
Konvertierung einer volltextrecherchier-
baren E-Mail stets darauf geachtet wer-

den, dass auch das neue Format volltext-
recherchierbar bleibt und die Recherche-
möglichkeiten im Vergleich zum Urfor-
mat nicht eingeschränkt werden. Soweit 
der E-Mail Anlagen (sog. Attachments) 
beigefügt sind, ist darauf zu achten, dass 
der Dateianhang in Abhängigkeit vom 
Format entsprechend seine maschinelle 
Auswertbarkeit behält. Dabei müssen 
grundsätzlich auch die E-Mail-Attribute 
bzw. die E-Mail-Eigenschaften erhalten 
bleiben, wenn diese steuerliche Bedeu-
tung besitzen.

Achter Merksatz:  
Der Umgang mit E-Mails 
ist zu dokumentieren

Das Prozedere des Empfangs und Ver-
sands von aufbewahrungspflichtigen 
bzw. steuerlich relevanten E-Mails ist 
in einer Verfahrensdokumentation zu 
beschreiben. Die Verfahrensdokumen-
tation muss insbesondere ausführen, wie 
die in den GoBD definierten Ordnungs-
kriterien umgesetzt wurden. Die Ver-
fahrensdokumentation muss für einen 
sachverständigen Dritten verständlich 
formuliert und in angemessener Zeit 
nachprüfbar sein. Die Verfahrensdoku-
mentation ist fortzuschreiben (Versio-
nierung) und über die gesetzliche Auf-
bewahrungsfrist aufzubewahren.

Neunter Merksatz:  
E-Mails unterliegen dem 
Recht auf Datenzugriff

Die GoBD beinhalten die erweiter-
te Sichtweise, dass die maschinelle 
Auswertbarkeit neben mathematisch-
technischen Auswertungen auch Voll-
textsuchen sowie Auswertungen im 
weitesten Sinne (z. B. Bildschirmabfra-
gen) umfasst. Damit geht einher, dass 
die Außenprüfung künftig auch auf 
steuerlich relevante E-Mails zugreifen 
darf. Hierbei steht dem Betriebsprüfer 
die Möglichkeit offen, im Rahmen einer 
Volltextsuche E-Mails zu recherchieren 
bzw. diese maschinell auszuwerten. 

Vor diesem Hintergrund sind E-Mails 
mit steuerlicher Relevanz getrennt von 
nicht steuerrelevanten oder gar privaten 
E-Mails aufzubewahren.

Zehnter Merksatz:  
Rechnungen als E-Mail 
sind zulässig

Seit der Änderung durch das Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 ist es möglich, 
dass auch E-Mails ohne weitere Voraus-
setzungen als elektronische Rechnun-

gen fungieren und beim Empfänger zum 
Vorsteuerabzug berechtigen. Soweit die 
E-Mail dabei lediglich als Briefumschlag 
dient, mit deren Hilfe eine Rechnung 
transportiert wird (z. B. pdf-Datei), 
muss die E-Mail den GoBD entspre-
chend nicht gesondert aufbewahrt wer-
den. Soweit sich aus der E-Mail jedoch 
ergänzende Angaben zur Rechnung 
ergeben (z. B. abweichende Zahlungs-
konditionen), ist die E-Mail ergänzend 
zu archivieren.� n

www.bitkom.org

»E-Mails mit steuerlicher Relevanz sind 
getrennt von nicht steuerrelevanten 
E-Mails aufzubewahren«
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Sicher jeder kennt eine Sozialarbei- 
terin oder einen Sozialpädagogen. 
Doch wer weiß schon, wie sie wirklich 
sind und was sie eigentlich tun?  
Noch dazu in einem Beruf, der ein 
Studium verlangt. Peter Löcherbach 
und Ria Puhl beschreiben die Welt der 
Sozialen Arbeit von innen und außen 
und illustrieren ihre Sicht mit amü-
santen Geschichten aus der Praxis.
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